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Laufzeitverläng,erung belgische Atomkraftwerke Doel 1, Doal 2 

und Tihange 1~: Einstellung Beschwerdeverfahren durch EU

Kommission- weiteres Vorgehen 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

hiermit übersende ich Ihnen einen Bericht ~um weiteren Vorgehen im 

Zusammenhang mit der Laufzeitverlängerung der belgischen Atom

kraftwerke Ooel 1, Ooel 2 und Tihange 1 mit der Bitte um Weiterleitung 

an, die, Damen und Herren Abgeordneten.Nach Einstellung des, Be

schwerdeverfahrens von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz 

durch die EU-Kommission hat die Landesregierung in ihrer letzten Sit

zung beschloss~n, ebenso wieRheinl~nd-Pfalz einen Antrag auf Bei

tritt zu den beim belgischen Staatsrat anhängigen Klageverfahren der 

'Umweltvereinigungen Greenpeace und Association Benegora gegen 

den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke Ooel 1 und Ooel 2 zu stellen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Christina Schulze Föcking 

Christina Schulze Föckihg MdL 
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Weiteres Vorgehen nach Einstellung EU-Beschwerde gegen die 

Laufzeitverlängerung der belgische Atomkraftwerke Doel 1, Doel 

2, Tihange 1 

2016 haben Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gemeinsam Be

schwerde vor der EU-Kommission und vor der UN gegen die Laufzeit

verlängerung der Atomkraftwerke Ooel 1, Ooel 2 und TihanQe 1 erho

ben (vgl. dazu LT-Vorlage 16/3797). 

Die Atomkraftwerke werden seit Mitte der 1970er Jahre betrieben. 

2015 wurde ihre Laufzeit ohne Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

nochmals um zehn Jahre verlängert. NRW und Rheinland-Pfalz wur

den an der Entscheidung über die Verlängerung nicht beteiligt. 

Das Beschwerdeverfahren vor der EU-Kommission wurde nunmehr 

Mitte Juli 2017 geschlossen. Zur Begründung erklärte die Kommission 

unter anderem, dass die Frage der UVP-Pflicht der Laufzeitverlänge-" 

rung aktuell auch dem EuGH von einem belgischenGericht vorgelegt 

worden sei. 

Ein Klagebeitri,tt entspricht auch der im Koalitionsvertrag niedergeleg

ten Absicht der Landesregierung, sich für eine Abschaltung der Kern~ 

kraftwerke in Tihange' und Ooel einzusetzen. NRW und Rhe'inland

Pfalz haben daher beschlossen, einer Klage von zwei belgisehen Um

weltvereinigungen gegen den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke Ooel l' 

und Ooel 2 beizutreten. 

Wird ein Beitritt vom belgisehen Raad van State zugelassen, könnte 

dies die Erf01gsaussichten der Klagen verbessern. 


